
Satzung der Gemeinde Rastede 

über die 

 

Veränderungssperre Nr. 1 

Gewerbegebiet zwischen Finkenstraße und Bahnlinie 

 

 

Aufgrund des § 58 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in 
Verbindung mit den §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches hat der Rat der 
Gemeinde Rastede folgende Satzung beschlossen: 

 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

Der Geltungsbereich der Satzung ist im Lageplan, der Bestandteil dieser Satzung ist, 
festgelegt.  
 
 
 
 

§ 2 
Veränderungssperre 

 
Während der Geltungsdauer dieser Veränderungssperre dürfen  
 
(1) Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch (BauGB) nicht durchgeführt oder 
bauliche Anlagen nicht beseitigt werden,  
 
(2) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 

 

Rastede, den ………… 

 

 

___________________ 

      von Essen 

- Bürgermeister - 
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